
Anlage 5 

 

Zusatzvereinbarung Frühhort 

 
Die Frühhortbetreuung findet ab 6:30 Uhr in den Räumen des Kindergartens statt.  
Um 7:30 Uhr werden die Kinder zur Schule geschickt.  
 
Bitte beachten Sie. die Wege zwischen den Einrichtungen (Kita- Schule- Hort) liegt 
in der Verantwortung der Eltern. Die Kinder sind über die Unfallkasse 
Brandenburg Unfall versichert.  
 
Die Betreuungszeit im Frühhort wird in den täglichen Rechtsanspruch 
eingerechnet, d.h. die Stunden des Frühhortes werden von der 
Nachmittagsbetreuung abgezogen. 
 
Sollte der Mindestanspruch von 4 Stunden nicht ausreichen, beantragen Sie bitte 
Mehrbedarf (über 4 Stunden) bei der Kindertagesbetreuung Stadt Falkensee. 
 
 
 
 
____________________            __________________                    
Name des Kindes                     Vorname                                   Geburtsdatum 
 
 
 
Bestehender Rechtsanspruch von 
 

� Bis 4 Stunden 
 
� Über 4 Stunden 

 
 
Frühhortbetreuung 
 

� Täglich 
 
� Montag   � Dienstag   � Mittwoch   � Donnerstag   � Freitag 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort Datum                                 Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 


